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Gemeinde
OTTENSCHLAG im Mühlkreis

41616
Bezirk: Urfahr-Umgebung

Hebesätze

Auszug aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Ottenschlag im Mühlkreis
vom 18. März 2026 betreffend die Beschlussfassung des Voranschlages für das Finanzjahr 2026.

Im Zuge der Beschlussfassung des Voranschlages für das Finanzjahr 2026 erfolgten keine Änderungen von Gebühren, 
Hebesätzen oder Gemeindesteuern. 

Allenfalls erforderliche Änderungen von Gebühren, Hebesätzen und Gemeindesteuern erfolgten in Form einer gesonderten Beschlussfassung 
der entsprechenden Gebührenordnungen durch den Gemeinderat in der Sitzung vom 09. Dez. 2025.
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Gemeinde
OTTENSCHLAG im Mühlkreis

41616
Bezirk: Urfahr-Umgebung

Zahl:  902 - VA - 2026
Betreff: Voranschlag für das Finanzjahr 

2026, Information nach § 8 Abs 4 GHO

      Gemeinde Ottenschlag im Mühlkreis

Information nach § 8 Abs. 4 GHO

Ottenschlag im Mühlkreis, am 05. März 2026

Im Sinne des § 8 Abs. 4 der OÖ. Gemeindehaushaltsordnung,LGBL 71/2019 wird nachstehend bekanntgegeben:

a) die Einwohnerzahl nach dem von der Bundesanstalt Statistik Österreich festgestellten und kundgemachten Ergebnis zum Stichtag 

31. Oktober des zweitvorangegangenen Kalenderjahres, das ist der 31.10.2024: 588       Einwohner

b) die Einwohnerzahl nach dem Stichtag der letzten Gemeinderatswahl, das ist der 06.07.2021: 611       Einwohner
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ŜπƳŀƛƭΥ ƎŜƳŜƛƴŘŜŀƳǘϪƻǘǘŜƴǎŎƘƭŀƎΦŀǘ    ƘǘǘǇΥκκǿǿǿΦƻǘǘŜƴǎŎƘƭŀƎΦŀǘ

1.Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven (Finanzierungsvoranschlag)
1.1Liquide Mittel

Einzahlungen der 
voranschlagswirksamen Gebarung:1.933.800,00 û
Auszahlungen der 
voranschlagswirksamen Gebarung:2.004.800,00 û
Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b)-71.000,00 û

Ç Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Hºhe der Auszahlungen die Hºhe der Einzahlungen ¿berschreitet
und sich die Hºhe der liquiden Mittel um -71.000,00 ûverringern wird.
Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt allerdings im Wesentlichen bestehen. 

Ç Gr¿nde f¿r die voraussichtliche Verringerung der liquiden Mittel sind:
Entnahme von R¿cklagenmitteln f¿r die Finanzierung von investiven Vorhaben

1.2Zahlungsmittelreserven
Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verf¿gung:

Allgemeine Haushaltsr¿cklagen:

Bezeichnung Betrag
Allgemeine Haushaltsr¿cklage 0,00 û
HAF I Mittel - ab 2023 7.700,00 û
HAF II Mittel - ab 202351.000,00 û
Sonder-BZ 2023 24.500,00 û
Sonder-BZ 2024 35.500,00 û
Gemeindefinanzzuweisung 202560.000,00 û
Pauschalzuschuss 2023 (Ä2-KIG)5.800,00 û
KIG-Mittel 20025 (ink. Rest KIG 2020 u. 2023)9.600,00 û
StraÇenbau - ¦berschl.aus BZ-Mitteln)25.000,00 û

Vorbericht zum Voranschlag 2026 gemªÇ Ä 10 Oº. Gemeindehaushaltsordnung (Oº. GHO)
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Zweckgebundene Haushaltsr¿cklagen:

Bezeichnung Betrag
RL. VermºgensverªuÇerung 11.500,00 û
Wasser - Erneuerung (I-Beitr.)9.800,00 û
Kanal BA 01 7.900,00 û
Kanal BA 02 21.400,00 û
Kanal BA 03 19.500,00 û
Betriebsmittel¿berschuss Kanal21.300,00 û
Aufschl.Beitr. Verkehr 23.900,00 û
Aufschl.Beitr. Wasser 0,00 û
Aufschl.Beitr. Kanal 8.400,00 û
StraÇenbau (¿bersch. Aus I-Beitrªgen)2.800,00 û
Abfallabfuhr 2.100,00 û

Sªmtliche vorhandenen R¿cklagenmittel bzw. Zahlungsmittelreserven werden bei Bedarf als innere Darlehen verwendet.  

Zum Haushaltsausgleich konnten keine Zahlungsmittelreserven von allgemeinen Haushaltsr¿cklagen in Anspruch genommen werden, weil 
keine allgemeinen Haushaltsr¿cklagen mehr zur Verf¿gung stehen.

Die Gemeinde plant im Voranschlagsjahr von den im AusmaÇ von347.700,00 ûvorhandenen Zahlungsmittelreserven folgende Betrªge f¿r die Finanzierung
von investiven Einzelvorhaben zu verwenden: 

Bezeichnung Betrag VA-Jahr
Ankauf  Kommunalgerªte 10.000,00 û 2026
WVA-BA 09 LIS - Wasser 3.700,00 û 2026
Generationenspielplatz 24.000,00 û 2026
WVA-BA 08 - Quellsanierungen4.200,00 û 2026
WVA-BA 08 - Quellsanierungen9.800,00 û 2026
ABA - Erweiterung Ottenschlag20.000,00 û 2026
ABA-Sanierung Pumpwerke19.000,00 û 2026
RHV-Galln.B. - BA 13 - Beteil. San. Altenberg5.000,00 û 2026

Summe: 95.700,00 û
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In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Verwendungen von Zahlungsmittelreserven vorgesehen:

Bezeichnung Betrag VA-Jahr
ABA-San. Pumpwerke 20.000,00 û 2027

Summe: 20.000,00 û

Es ist beabsichtigt, aus liquiden Mitteln, welche sich aus dem Finanzierungsvoranschlag und der mittelfristigen Finanzplanung ergeben, 
Zahlungsmittelreserven mit folgenden Zweckwidmungen zu dotieren.

Bezeichnung Betrag VA/Plan-Jahr
BM-R¿cklage Kanal 59.500,00 û 2026-2030
HAF-II-Mittel 21.100,00 û 2026
KIG-Mittel 2025 80.400,00 û 2026-2028

Daraus ergeben sich am 31.12.2030 f¿r allgemeine und zweckgebundene Haushaltsr¿cklagen voraussichtlich folgende Endbestªnde:

Bezeichnung Betrag
Allgemeine Haushaltsr¿cklagen 278.700,00 û
gesetzl. zweckgebundene R¿cklagen 114.300,00 û

2.Bedarf an Kassenkrediten 
Die maximale Hºhe des Kassenkredits betrªgt gemªÇ Ä 83 Oº. Gemeindeordnung 1990: 398.425,00 û
(ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschªftstªtigkeit): 

Es ist geplant einen Kassenkreditvertrag in der Hºhe von 250.000,00 û abzuschlieÇen.

Der Vertrag darf erst nach aufsichtsbehºrdlicher Genehmigung des Budgets beschlossen werden. 
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3.Ergebnis der laufenden Geschªftstªtigkeit sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts
3.1Ergebnis der laufenden Geschªftstªtigkeit

Ergebnis der laufenden GeschªftstªtigkeitRA 2024 NVA 2025 VA 2026
Einzahlungen 1.567.422,30 û 1.626.400,00 û 1.593.700,00 û
Auszahlungen 1.506.442,99 û 1.626.400,00 û 1.593.700,00 û

Saldo: 60.979,31 û 0,00 û 0,00 û

Damit der Haushaltsausgleich nach Ä 75 Abs. 4a und 4b oº. GemO 1990 als erreicht gilt, m¿ssen folgende Mittel in Anspruch genommen werden:
- Hªrteausgleichsfonds-Mittel (Verteilvorgang 1) in Hºhe von û 85.400,-- (s. HH-Stelle 2/940000/861100)

3.2Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

a) im Finanzierungshaushalt die Liquiditªt der Gemeinde gegeben ist,
b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (f¿nf Jahre) ausgeglichen ist und 
c) die Gemeinde ein positives Nettovermºgen aufweist.

Ç Zum nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht wird folgendes festgehalten:

Zu a)   Der Finanzierungshaushalt weist im Voranschlagsjahr 2026 ein negatives und in den Folgenjahren ein positives Ergebnis aus.
           Die Gemeinde Ottenschlag i.M. ist als Hªrteausgleichsgemeinde auf die Zuweisung von Landesmittel angewiesen um die laufende Geschªftstªtigkeit
           ausgeglichen erstellen zu kºnnen. 

Zu b)   Der Ergebnishaushalt weist im Voranschlagsjahr 2026 sowie in den Folgejahren bis 2029 ein negatives Ergebnis aus. 2030 ist das Ergebnis positiv.

Zu c)   Die Gemeinde Ottenschlag im M¿hlkreis weist im RA 2024 ein positives Nettovermºgen aus!

4. Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsr¿cklagen

VA 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030
Summe Ertrªge 1.968.700,00 û 1.927.400,00 û 1.903.300,00 û 1.878.600,00 û 1.885.200,00 û
Summe Aufwªnde 2.003.300,00 û 1.932.100,00 û 1.914.000,00 û 1.890.600,00 û 1.876.100,00 û

Nettoergebnis (Saldo 0)-34.600,00 û -4.700,00 û -10.700,00 û -12.000,00 û9.100,00 û
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Entnahme von Haushaltsr¿cklagen 95.700,00 û 20.000,00 û 0,00 û 0,00 û 0,00 û
Zuweisung an Haushaltsr¿cklagen 60.700,00 û 46.100,00 û 18.300,00 û 16.300,00 û 19.600,00 û

Nettoergebnis (Saldo 00) 400,00 û-30.800,00 û -29.000,00 û -28.300,00 û -10.500,00 û

5.Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten
5.1.Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Zusªtzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der mittelfristigen Finanzplanung f¿r folgende investive Einzelvorhaben vorgesehen: 

Investives Einzelvorhaben Schuldaufnahme VA-/Planjahr
WVA-BA 08 - Quellsan. 50.000,00 û 2026

5.2Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten 

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen werden laufend getilgt. Finanzierungsleasing liegt aktuell nicht vor.

In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen f¿r Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt:

VA 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029
Gesamtsumme:49.800,00 û 49.800,00 û 49.800,00 û 49.800,00 û 49.800,00 û

Es ist anzumerken, dass keine verbindliche Voraussage f¿r eventuell erforderliche weitere Darlehensaufnahmen in den Planjahren getroffen 
werden kann, da nicht absehbar ist, ob nicht f¿r dringend erforderliche Sanierungen (z.B. Wasserleitungen, die ¿ber 40 Jahre alt sind, oder f¿r 
sonstige dringend erforderliche MaÇnahmen) im Laufe der Jahre eine Darlehensaufnahme erforderlich wird. 

Es ist geplant im Jahr/in den Jahren 2026-30 vorzeitige Tilgungen iHv. von rund 0,00 û vorzunehmen.

Dies betrifft folgende Darlehen:
Ç -x-

Damit kann der Gemeindehaushalt um laufende Belastungen in Hºhe von rd. 0,00 û entlastet werden.
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6.Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Ertrªge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten, udgl.)

Die Auswirkungen resultierend aus investiven Einzelvorhaben werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:

Investives Einzelvorhaben jªhrl. Ertrªge jªhrl. Aufwªnde jªhrl. Einnahm. jªhrl. Ausgaben ab Jahr
WVA-BA 08 - Quellsan. 1.500,00 ú 3.500,00 ú2026

7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum 
der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden

Ç Keine

8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den
Gemeindehaushalt auswirken kºnnen.

8.1Investive Vorhaben

Ç Die f¿r die Ausf¿hrung der kommunalen Arbeiten erforderlichen Maschinen und Gerªte der Gemeinde Ottenschlag sind teilweise schon sehr in die Jahre 
gekommen und bed¿rfen dringend einer Erneuerung da ansonsten mit einer hohen laufenden Belastung durch InstandhaltungsmaÇnahmen zu rechnen ist. 
Daher ist ein kontinuierlicher Austausch der Gerªte vorgesehen und auch als Vorhaben in den MEFP aufgenommen worden. 

Ç Die Gemeinde Ottenschlag verf¿gt im Bereich des Landschaftsteiches Mooswiesn ¿ber einen sehr gut besuchten Freizeitbereich. Dieser soll weiter ausgebaut
und mit einem "Generationenspielplatz" weiter attraktiviert werden. Die Finanzierung wird ¿ber LEADER-Mittel und die Eigenmittel 
aus Sonder-BZ Mitteln sichergestellt.
Hinzu kommt hier, dass durch Finanzierungsmittel im Rahmen der Klima-Anpassungs-Region auch MaÇnahmen f¿r Schattenspendungen beim Teich 
errichtet werden kºnnen. 

Ç Im Rahmen des StraÇenbaues sind jªhrlich Instandhaltungs- u. SanierungsmaÇnahmen im erforderlichen AusmaÇ vorgesehen.

Ç In der Marktgemeinde Reichenau im M¿hlkr. ist die Erweiterung und Sanierung des bestehenden Kindergartens geplant. An der Finanzierung des
entsprechenden Eigenmittelsanteils wird sich auch die Gemeinde Ottenschlag i.M. beteiligen, da in Ottenschlag keine eigene Kinderbetreuungseinrichtung
besteht. Die Aufbringung der Mittel f¿r Ottenschlag soll aus dem Zukunftsfonds zum FAG 2024 erfolgen. 

Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt
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Ç Im Zuge der Wegesanierungen durch den WEV sind im Finanzjahr 2026 keine MaÇnahmen vorgesehen. 

Ç Wie o.a. sind im Teichbereich MaÇnahmen f¿r "Schattenspender" vorgesehen, welche aus KIP-Mitteln finanziert und 2026 fortgesetzt werden sollen. 

Ç Die Gemeinde Ottenschlag i.M. verf¿gt ¿ber eine gemeindeeigene Wasserversorgungsanlage bei der zwar Teile schon saniert wurden, allerdings auch noch
Anlagenteile vorliegen, die schon ªlter als 50 Jahre sind. In erster Linie wird daher die Sanierung der vorhandenen Quellfassungen erforderlich werden. 

Ç Um f¿r weitere Wasserbauvorhaben die Fºrderfªhigkeit zu erreichen, muss das Leitungsinformationssystem f¿r die WVA erstellt werden. 
Die aktuellen Kosten beruhen auf einer Angebotslegung durch einen Ziviltechniker. 

Ç Im zentralen Dorfbereich Ottenschlag i.M besteht aktuell noch keine leitungsgebundene Abwasserentsorgung. Hier sollen 2026 Planungsarbeiten
aufgenommen werden. 

Ç Die bei den bereits bestehenden Kanalbauabschnitten eingesetzten bzw. errichteten Pumpwerke entsprechen nicht mehr den technischen Voraussetzungen 
und sind vielfach stºrungsanfªllig bzw. funktionieren die Notfalleinrichtungen nicht mehr richtig. Eine Sanierung ist daher dringend erforderlich. 

Ç Der RHV-Gallneukirchner Becken saniert in einem neuen Bauabschnitt einen Kanalbereich in Altenberg. Im Zuge der Einleitung in die ARA des RHV wird die
Gemeinde Ottenschlag auch an diesen Sanierungskosten beteiligt. 

Ç Die Gemeinde Ottenschlag i.M. konnte auf Grund der eingeschrªnkten finanziellen Mittel bis dato nur Vorhaben umsetzen, wenn dazu die 
entsprechende Finanzierung gesichert wurde. Diese Situation hat sich auch durch die Gemeindefinanzierung NEU nicht wesentlich verªndert. 
Im Planungszeitraum bis 2030 stehen keine Mittel f¿r die Dotierung einer allgemeinen Haushaltsr¿cklage zur Verf¿gung!
Vorhaben kºnnen daher nur umgesetzt werden, soweit Eigenmittel aus R¿cklagen zur Verf¿gung stehen, welche nicht f¿r den Hªrteausgleich  
verwendet werden m¿ssen.

8.2¦berdeckungen bzw. Betriebs¿bersch¿sse

Ç Im Bereich der Wasserversorgung bestehen weder im Finanzjahr 2026 noch in den Folgejahren Betriebs¿bersch¿sse da sowohl der Kostendeckungsgrad als
auch der Auszahlungsdeckungsgrad im Minus liegen. Die zumutbaren Geb¿hren werden allerdings schon wesentlich ¿berschritten!

Ç Auf Grund der Berechnungen in der Geb¿hrenkalkulation f¿r die Abwasserbeseitigung bestehen in den Jahren 2025 bis 2030 Kosten¿bersch¿sse. 
Die mºglichen ¦bersch¿sse aus der Ergebnisrechnung werden einer Betriebsmittelr¿cklage zugef¿hrt. 
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9.  nderungen im Dienstpostenplan und deren finanzielle Auswirkungen

 nderungen im Dienstpostenplan sind wie folgt vorgesehen:

Ç Keine

10. Weiterf¿hrende Informationen

a) Haushaltsinterne Verg¿tungsleistungen (VA-Erlass Pkt. 1.8.1.)
Aktuell sind weder im VA 2026 noch in den Planjahren Verg¿tungsleistungen f¿r investive Vorhaben vorgesehen, da hier noch widerspr¿chliche
Aussagen betreffend die buchhalterische Darstellung bestehen. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass diese aktuell den Finanzierungshaushalt
belasten. Eine GrºÇenordnung kann dzt. dazu noch nicht angegeben werden. 

b) Die Anlage 6s wird entsprechend dem Erlass IKD-2017-314672/1430-LI vom 19.02.2021 nicht bef¿llt. 

c) Die Gemeinde Ottenschlag i.M. verwendet die vorhandenen R¿cklagenmittel als Zahlungsmittelreserven und es werden diese zur Gªnze 
als innere Darlehen verwendet. 

Ottenschlag im M¿hlkreis, am 26. Feb. 2026
Die B¿rgermeisterin:

Dipl.-Ing. Katharina Kaltenberger
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Zl: 004/1 ï 01 - 2026 
AL Dipl.-Kfm.(FH) Roland Hammer, Kl. 15 

Ottenschlag i.M., 20.03.2026 
Lfd.Nr.  01  Jahr  2026 
 

Verhandlungsschrift 
 
¿ber die ºffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der 18. Mªrz 2026  
Tagungsort:  Marktgemeindeamt Reichenau - Sitzungssaal 
 

Anwesende: 
 
1.   Vz.Bgm. Pius Grubauer (Vorsitzender)  ¥VP 
2.   GR. Stefan Grillnberger  ¥VP 
3.   GR. Siegfried Birngruber  ¥VP 
4.   GR. Andreas Elmer  ¥VP 
5.   GR. Bernhard Rois  ¥VP 
6.   GR. Manfred Lamplmair  ¥VP 
7.   GV. Elke Birklbauer  SP¥ 
8.   GR. Christian Schrºck  SP¥ 
9.   GR. Wolfgang Aigner   FP¥ 
10.  GR. Marc Hemelrijk   FP¥  
 
Ersatzmitglieder: -x- 
11.  GRE. Reinhard Kaineder ¥VP 
 
 

Der Leiter des Gemeindeamtes:  AL. Dipl.-Kfm.(FH) Hammer Roland 
 

 
Sonstige Personen (Ä 66 Abs. 2 Oº. Gem0 1990):  -x-  
 

Es fehlen: 
entschuldigt:   
Bgm.(in) DI Katharina Kaltenberger  ¥VP (krank kurzfr.)  
GR. Regina Kaar   ¥VP (Termin Ausland) 
GR. Michael Kaar  ¥VP (privater Termin) 
GRE. Sandra Kaar ¥VP (Kurs) 
GRE. Phillip Hofer  ¥VP (privater Termin) 
 

unentschuldigt:  -x- 
GRE. Michaela Lamplmayr  ¥VP 
  
 
Der Schriftf¿hrer (Ä 54 Abs. 2 Oº. Gem0 1990):  AL. Dipl.-Kfm.(FH) Hammer Roland 

Gemeinde OTTENSCHLAG i.M. 
Bezirk Urfahr-Umgebung, O¥. 

4204 Reichenau, Marktplatz 2, Tel. 07211/8255-0, Fax: 07211/8255-5 
e-mail: gemeindeamt@ottenschlag.at 

http://www.ottenschlag.at 
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Die Vorsitzende erºffnet um   20.00   Uhr die Sitzung und stellt fest, dass 
 

a) die Sitzung von der B¿rgermeisterin einberufen wurde; 
 

b) die Verstªndigung hierzu gemªÇ den vorliegenden Zustellnachweisen an 
alle Mitglieder zeitgerecht am 26.06.2024 unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung erfolgt ist; 

  
der Termin der heutigen Sitzung im Sitzungsplan (Ä 45 Abs. 1 Oº. Gem0 
1990) enthalten ist und die Verstªndigung hierzu an alle Mitglieder 
zeitgerecht am 13.03.2026 per E-Mail unter Bekanntgabe der Tagesordnung 
erfolgt ist; 

 
c) die Beschlussfªhigkeit gegeben ist; 
 
d) die Verhandlungsschrift ¿ber die letzte Sitzung vom 09.12.2025 bis zur 
heutigen Sitzung wªhrend der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht 
aufgelegen ist, wªhrend der Sitzung noch aufliegt und gegen diese 
Verhandlungsschrift von jenen Gemeinderatsmitgliedern, welche an der 
betreffenden Sitzung teilgenommen haben, bis zum Sitzungsschluss 
Einwendungen eingebracht werden kºnnen. 

 
 

 

Folgender Dringlichkeitsantrag wurde eingebracht: -x- 
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3. Voranschlag 2026 und Mittelfristige Finanzplanung 2026 ï 2030 ï 

Beschlussfassung;  

 
 
Amtsvortrag: 

Seitens Bgmin. Kaltenberger wurde ein Entwurf des Voranschlages 2026 erstellt. Die 
Gemeinde Ottenschlag im Mkr. wird 2026 den laufenden Haushalt nicht ausgleichen 
kºnnen und daher um Hªrteausgleichsmittel ansuchen. Der Voranschlagsentwurf erging 
an die BH Urfahr-Umgebung zur Pr¿fung. Folgender Pr¿fungsbericht ist eingelangt: 
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